
 
 
BBU: Geplante Transparenzvorschriften im 
Bundesberggesetz sind nur Alibiregelungen 
 
(Bonn, Berlin, 22.03.2017) Als völlig unzureichend und reine Alibiregelungen hat der 
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU e.V.) die vom Bundes-
Wirtschaftsministerium geplante Änderung des Bundesberggesetzes im Rahmen 
einer Verbändeanhörung kritisiert. Die Änderung soll erfolgen, um den 
Anforderungen der „Extractive Industries Transparency Initiative“ (EITI) zu genügen. 
Doch das Ziel der Transparenz wird mit den geplanten Änderungen deutlich verfehlt, 
kritisiert der Umweltverband. Der BBU lehnt die Änderung des Bundesberggesetzes 
in der vorgesehenen Form ab und fordert eine Information der Öffentlichkeit auf 
hohem Niveau. 
 
Oliver Kalusch vom Geschäftsführenden Vorstand des BBU erklärt hierzu: „Die 
Bergrechtsänderung genügt bereits nicht den zwingenden Anforderungen von EITI. Denn 
danach sind nicht nur Bergbauberechtigungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
sondern jegliche Zulassungsentscheidungen. Hierzu gehören auch Betriebspläne, die von den 
Regelungen jedoch nicht umfasst sind. Auch die Anregung von EITI, den gesamten Text einer 
Behördenentscheidung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, berücksichtigt die geplante 
Änderung nicht. Denn dann müssten auch zu Grunde liegende Antragsunterlagen und 
Arbeitsprogramme veröffentlicht werden. Dies ist aber nicht vorgesehen. Weiterhin soll im 
Bergrecht die Heimlichtuerei Vorrang vor der Transparenz haben.“ 
 
Zudem kritisiert der BBU, dass eine Veröffentlichung der Daten im Internet zwar möglich, aber 
nicht zwingend vorgeschrieben sein soll. Damit werden moderne Kommunikationsstandards 
missachtet. Die Bevölkerung muss damit weiterhin aufwändig Anträge bei den zuständigen 
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Behörden stellen, um Informationen über bergrechtliche Vorhaben zu erhalten. Und ein 
bundesweiter Überblick kann nur durch Einzelanträge bei allen 16 Bundesländern erreicht 
werden, da es keine zentrale Stelle für die Sammlung dieser Umweltinformationen geben soll. 
 
Oliver Kalusch zieht die Schlussfolgerung: „Die Bundesregierung gaukelt lediglich Transparenz 
im Bergrecht vor, will diese aber weitgehend verhindern. Sie muss dieses durchsichtige 
Verhalten endlich aufgeben und vollständige Transparenz schaffen.“ 
 
Die Stellungnahme des BBU ist zu finden unter http: / /bbu-online.de.  
Direktlink: http: / /bbu-online.de/Stellungnahmen/Stellunngnahme_BBergG_oU.pdf 
 
Engagement unterstützen 
 
Informationen über den BBU und seine Aktivitäten gibt es im Internet unter  
http: / /bbu-online.de,  telefonisch unter 0228-214032. Die Facebook-Adresse lautet 
www.facebook.com/BBU72. Postanschrift: BBU, Prinz-Albert-Str. 55, 53113 Bonn.  
 
Der BBU ist der Dachverband zahlreicher Bürgerinitiativen, Umweltverbände und 
Einzelmitglieder. Er wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bonn. Weitere 
Umweltgruppen, Aktionsbündnisse und engagierte Privatpersonen sind aufgerufen, dem BBU 
beizutreten um die themenübergreifende Vernetzung der Umweltschutzbewegung zu 
verstärken. Der BBU engagiert sich u. a. für menschen- und umweltfreundliche 
Verkehrskonzepte, für den sofortigen und weltweiten Atomausstieg, gegen die gefährliche 
CO2-Endlagerung, gegen Fracking und für umweltfreundliche Energiequellen. 
 
Zur Finanzierung seines vielfältigen Engagements bittet der BBU um Spenden aus den Reihen 
der Bevölkerung. Spendenkonto: BBU, Sparkasse Bonn, IBAN: DE62370501980019002666, 
SWIFT-BIC: COLSDE33.  
 
 


